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Auf Grund von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB erlässt die Stadt Marktbreit folgende vom Land-
ratsamt Kitzingen mit Schreiben vom 24.02.2003 Az: 75-610/01.2 genehmigte 

 
 
 

Satzung über die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in dem im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil des Stadtteils Gnodstadt im Bereich 

Sportplatzstraße (Ergänzungssatzung) 
 
 

§ 1 
 

Das Grundstück Fl.Nr. 963 Gemarkung Gnodstadt (Ecke Ortsringweg / Sportplatzstraße) wird in 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil des Stadtteils Gnodstadt (§ 34 Abs. 1 BauGB) einbezo-
gen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan. Der Lage-
plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2 
 
 
 
Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Marktbreit, 25.02.2003 
Stadt Marktbreit 
 
 
 
Hegwein 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Vorstehende Satzung wurde am 25.02.2003 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der 
Stadt Marktbreit mit OT Gnodstadt hingewiesen. Die Anschläge wurden am 25.02.2003 angeheftet 
und am 20.03.2003 wieder abgenommen. 
 
 
Marktbreit, 21.03.2003 
STADT MARKTBREIT 
 
 
 
Hegwein 
1. Bürgermeister 


